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Aktuelle Abrechnungstipps

Was bringt eine Leichenschau?

– Eindeutig ist der Fall, wenn ein Not-
fallhausbesuch angefordert wurde und 
der Patient zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie eintreffen, bereits verstorben ist. In 
diesem Fall können Sie den Notfallbe-
such und die Leichenschau gemeinsam 
abrechnen. 

Die Diskussion entzündet sich viel-
mehr daran, ob ein Hausbesuch abge-
rechnet werden darf, wenn dieser Be-
such explizit zur Erbringung der Lei-
chenschau angefordert wurde. Unbe-
stritten ist Ihr Zeitaufwand dabei we-
sentlich höher, als wenn Sie den Tod 
etwa in Ihrer Praxis feststellen würden.  

Die GOÄ trägt zur Klärung des Pro-
blems nicht viel bei. Dort findet man 
als „Allgemeine Bestimmung“ zur To-
desfeststellung nur: „Begibt sich der 
Arzt zur Erbringung einer oder mehrerer 
Leistungen nach den Nummern 100 bis 
107 außerhalb seiner Arbeitsstätte (Pra-
xis oder Krankenhaus) oder seiner Woh-
nung, kann er für die zurückgelegte 
Wegstrecke Wegegeld nach § 8 berech-
nen.“ Dieser Passus schließt nicht ein-
deutig aus, dass ein Hausbesuch nicht 
zusätzlich abgerechnet werden darf. 

Die GOÄ ist in diesem Punkt unklar 
Auch die GOÄ-Legende zur Ziffer 50 
„Besuch, einschließlich Beratung und 
symptombezogene Untersuchung“ ent-
hält keine klare Richtlinien. Zwar gehen 
Beratung 1 und kleine Untersuchung 5 
nicht mit der 50 zusammen – das leuch-
tet ein. Doch unstrittig ist, dass weiter-
gehende, aufwendige Untersuchungen 
wie Ziffer 7 (vollständige körperliche 
Untersuchung eines Organsystems), Zif-
fer 8 (Ganzkörperuntersuchung) oder 
29 (Gesundheitsuntersuchung) bzw. Be-
ratungen wie 804 (Psychiatrie) oder 31 
(Homöopathie) nicht mit der Ziffer 
„Hausbesuch“ abgedeckt sind und sepa-
rat abgerechnet werden dürfen. 

Auch die Leichenschau ist aus mei-
ner Sicht als weitergehende Untersu-
chungs- und Beratungsleistung zu wer-
ten, zumal ja immer eine Anhörung 
und Befragung der Anwesenden und 
meist auch eine – nicht selten zeitauf-
wendige – Betreuung der Hinterbliebe-
nenen vonnöten ist. 

Leichenschau für 14,57 Euro – absurd!
Ein weiteres Argument gegenüber Kam-
mermitarbeitern ist die juristische Be-
deutung einer sorgfältigen Leichen-
schau. Straftaten unentdeckt als natür-
lichen Tod zu deklarieren, gilt in 
Deutschland bekannterweise als recht 
einfach. Wer daran etwas ändern will, 
darf eine ordentliche Leichenschau zum 
Einfachsatz nicht mit schäbigen 14,57 
Euro honorieren. 

Wie gesagt: Bis dato gibt es keine ein-
heitliche Auslegung. Ich gehe aber da-
von aus, dass sich Richter den oben auf-
geführten logischen Überlegungen an-
schließen werden, falls es zu einem Pro-
zess kommen sollte. Noch zwei Tipps:
1. Die GOÄ-Ziffer für die Leichenschau 
sollten Sie bei Ihnen bisher unbe-
kannten Patienten immer mit dem 3,5-
fachen Satz abrechnen. Begründung 
zum Beispiel: „unbekannter Patient im 
Notdienst“.
2. Bestattungsinstitute übernehmen 
gerne Ihre Rechnung als durchlau-
fenden Posten in den Gesamtaufwand, 
was oft zu einer zügigeren Bezahlung 
führt. RM ó

Zur Abrechnung von Leichenschauen hört man immer wieder Unterschied-
liches. Darf ein Arzt den Hausbesuch (Ziffer 50) und die Leichenschau 
(Ziffer 100) gemeinsam abrechnen? Dr. Roman Machens, Landshut, sagt Ja.

Dr. med. Roman 
Machens setzt 
sich intensiv mit 
Abrechungsfragen 
auseinander.Fo
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